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1. (1)Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen, die die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote gemaf}
Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfullen, haben mit hartem Kernkapital verbundene
Ausschittungen gemal Abs. 6 zu unterlassen, wenn durch solche Ausschittungen ihr hartes Kernkapital soweit
abnehmen wirde, dass die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nicht mehr erfillt ware.

2. (2)Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen, die die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nicht
erflllen, haben den maximal ausschittungsfahigen Betrag in Bezug auf die Verschuldungsquote zu berechnen
und der FMA unverzuglich anzuzeigen. In diesen Fallen haben Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen vor der
Berechnung des maximal ausschittungsfahigen Betrags in Bezug auf die Verschuldungsquote folgende
Malnahmen zu unterlassen:

1. 1.Mit hartem Kernkapital verbundene Ausschittungen gemaf Abs. 6 vorzunehmen;

2. 2.Verpflichtungen zur Zahlung einer variablen Vergltung oder freiwilliger Altersversorgungsleistungen
einzugehen oder eine variable Vergltung zu zahlen, wenn die entsprechende Verpflichtung in einem
Zeitraum eingefuhrt worden ist, in dem das Kreditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe die Anforderung an
den Puffer der Verschuldungsquote nicht erfullt hat;

3. 3.Zahlungen in Zusammenhang mit Instrumenten des zusatzlichen Kernkapitals vorzunehmen.

3. (3)Sofern ein Kreditinstitut oder eine Kreditinstitutsgruppe die Anforderung an den Puffer der
Verschuldungsquote nicht erfillt, dirfen MaBnahmen gemal’ Abs. 2 Z 1 bis 3 nur bis zur Héhe des gemaR der
Anlage zu § 24c berechneten maximal ausschuttungsfahigen Betrags in Bezug auf die Verschuldungsquote
vorgenommen werden.

4. (4)Kreditinstitute oder Kreditinstitutsgruppen, die die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nicht
erfillen und beabsichtigen, eine Ausschittung ausschuttungsfahiger Gewinne oder eine Mal3nahme gemalf3
Abs. 2 Z 1 bis 3 vorzunehmen, haben dies unter Angabe der in 8 24 Abs. 3 Z 1 bis 4 aufgeflihrten Informationen,
mit Ausnahme von dessen Z 1 lit. ¢, sowie unter Angabe des gemaR der Anlage zu § 24c berechneten maximal
ausschuttungsfahigen Betrags in Bezug auf die Verschuldungsquote der FMA anzuzeigen.

5. (5)Die Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen haben Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen,

1. 1.dass die H6he der ausschittungsfahigen Gewinne und der maximal ausschittungsfahige Betrag in Bezug
auf die Verschuldungsquote genau berechnet werden und

2. 2.dass auf Anfrage jederzeit die Genauigkeit der Berechnung gegenlber der FMA nachgewiesen werden
kann.

6. (6)Eine mit hartem Kernkapital verbundene Ausschittung umfasst alle in§ 24 Abs. 4 aufgefihrten MaRBnahmen.

7. (7)Die Beschrankungen gemaR Abs. 1 bis 3 sind ausschlief3lich auf Auszahlungen anzuwenden, die zu einer
Verringerung des harten Kernkapitals oder der Gewinne fiihren, und sofern die Aussetzung einer Zahlung oder
eine versaumte Zahlung kein Ausfallereignis darstellt oder eine Voraussetzung fiir die Einleitung eines Verfahrens
nach den fiir das Kreditinstitut geltenden Insolvenzvorschriften ist.

In Kraft seit 29.05.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/24c
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/24c
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/24
file:///

	§ 24c BWG Ausschüttungsbeschränkungen im Falle der Nichterfüllung der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote
	BWG - Bankwesengesetz


